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Rechtssatz

Wie sich aus Art. 21 Abs. 1 der Richtlinie des Rates 2005/36/EG vom 7. September 2005 über die Anerkennung von

Berufsquali=kationen ergibt, muss auch dem in Deutschland erlangten ärztlichen Grundausbildungsnachweis in

Österreich nur dieselbe Wirkung zuerkannt werden wie dem in Österreich ausgestellten Grundausbildungsnachweis

(vgl. dazu die Erläuterungen - 268 BlgNR XXV. GP, S. 3 - zur ÄrzteG-Novelle BGBl. I Nr. 82/2014).Wie sich aus Artikel 21,

Absatz eins, der Richtlinie des Rates 2005/36/EG vom 7. September 2005 über die Anerkennung von

Berufsquali=kationen ergibt, muss auch dem in Deutschland erlangten ärztlichen Grundausbildungsnachweis in

Österreich nur dieselbe Wirkung zuerkannt werden wie dem in Österreich ausgestellten Grundausbildungsnachweis

vergleiche dazu die Erläuterungen - 268 BlgNR römisch 25 . GP, Sitzung 3 - zur ÄrzteG-Novelle Bundesgesetzblatt Teil

eins, Nr. 82 aus 2014,).
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